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Schadhafte elektrische Betriebsmittel können zu gefährlichen 
Stromschlägen führen. Vor jeder Benutzung elektrische Betriebs
mittel auf äußere Beschädigungen prüfen, besonders Stromkabel, 
Stecker, Anschlüsse und Gehäuse von elektrischen Geräten. 
Bei Schäden: aussortieren und Vorgesetzte informieren.

WENN DER 
STROMZUSCHLÄGT

„Unter schwebenden Lasten  
lauert der Tod!“ 
Kontinuität und Wandel – die Geschichte des 
Arbeitsschutzes auf Plakaten 
 
Fabrik, Maschinen, Schichtarbeit – die Industrialisierung 
revolutionierte die Arbeit der Menschen. Damit einher 
ging aber auch eine dramatische Zunahme von 
Arbeitsunfällen und körperlichen Schädigungen. Der 
Staat reagiert darauf mit dem Erlass von Vorschriften 
und ihrer Überwachung. So wurden etwa Kinderarbeit 
verboten und Dampfkessel technisch überwacht.

Der Arbeitsschutz verzeichnete viele Erfolge, indem 
Gefahren identifiziert und technische Lösungen einge-
führt wurden. Durch die Unfallversicherung und 
Präventionsmaßnahmen reagierte man auf Risiken und 
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Bildung der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbrüderung 

Im Verlauf der demokratischen Revolution von 1848 bildete sich die Ar-

beiterverbrüderung als frühe gewerkschaftliche und politische Bewe-

gung, um die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Fabrikarbeiter und 

kleinen Handwerker zu verbessern. Neben Forderungen nach angemesse-

nen Löhnen und dem Aufbau eines Sozialstaates, sollte auch die Arbeits-

zeit als Arbeitsschutzmaßnahme beschränkt werden. Auch wenn die Ar-

beiterverbrüderung verfolgt wurde und nur wenige Jahre existierte, war 

doch der Gedanke der gemeinschaftlichen Selbsthilfe und politischen 

Einflussnahme geboren.

 

Verabschiedung des  
Reichshaftpflichtgesetzes 

Die unzulänglichen gesetzlichen Regelungen 

bei einer stark steigenden Zahl von Arbeits-

unfällen und deren existenzbedrohenden 

Folgen durch Tod oder Verarmung zwan-

gen den Gesetzgeber zum Handeln. Mit dem 

Haftpflichtgesetz wurden Unternehmen aus 

den Branchen Eisenbahn, Bergbau und  

Fabriken zu Entschädigungszahlungen bei 

Erwerbsunfähigkeit nach Betriebsunfällen 

verpflichtet. Auf Druck der Unternehmer lag 

die Beweislast für die Schuld des Betriebes 

allerdings bei den Arbeitern: Nur in 20  

Prozent der Fälle gelang eine Entschädi-

gung. Trotz dieser Schwächen bildete dieses 

Gesetz den Auftakt für folgende Initiativen 

zur Verbesserung der Lage von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern.

Novelle der Gewerbeordnung des Norddeutschen 
Bundes von 1878 

Mit dieser Novelle wurde die Fabrikaufsicht in den  

deutschen Bundesstaaten verbindlich. Die Landesregie-

rungen sollten Beamte mit umfangreichen Befugnissen 

ausstatten: Diese Befugnisse entsprachen denen der Orts-

polizeibehörden. Sie waren zur jederzeitigen Kontrolle 

der Fabriken berechtigt zu. Über ihre amtliche Tätigkeit  

mussten die Aufsichtsbeamten Jahresberichte verfassen. 

Nach einem Veto von Reichskanzler Otto von Bismarck 

wurden diese staatlichen Eingriffsrechte allerdings wieder 

verwässert. Er argumentierte mit der Furcht, die  

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie könne im 

Falle von strengeren Gesetzen Schaden nehmen. Ein uns 

heute noch bekanntes Argument, mit dem schon die  

Einschränkung der Kinderarbeit hintertrieben wurde  

und dass die Unternehmer weiterhin vorschützen. 

Verabschiedung des „Gesetzes, betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter“ 

Die soziale Frage führte zur Bildung von Interessens-

vertretungen der Arbeiterschaft, die das preußisch-

deutsche Kaiserreich provozierten. Reichskanzler 

Bismarck versuchte daher, durch die Einführung der 

Sozialgesetzgebung die Arbeiter von Sozialdemokra-

tie und Gewerkschaften zu entfremden und an den 

Staat zu binden. Mit der Krankenversicherung wurden 

Arbeiter und Angestellte versicherungspflichtig. Die 

Beiträge wurden zu zwei Dritteln vom Versicherten 

und zu einem Drittel vom Arbeitgeber bezahlt. Die 

Versicherten hatten damit Anspruch auf kostenfreie 

ärztliche Behandlung und Arznei sowie auf Kranken-

geld in Höhe von 50 Prozent des Lohnes für die Dauer 

von bis zu 13 Wochen. Unter Umständen bestand An-

spruch auf eine Kur, womit der Gedanke der Rehabili-

tation Teil des Gesetzes wurde.

Unfallversicherungsgesetz 

Mit dem Gesetz wurde der Schutz der Arbeiter und Angestellten erweitert 

und auf Arbeitsunfälle ausgedehnt. Dazu wurden die Unternehmen ver-

pflichtet, Berufsgenossenschaften zu gründen und zu finanzieren, die die 

Haftung und Regelung bei Versicherungsfällen zu übernehmen hatten.  

Unfallopfer wurden so medizinisch abgesichert versorgt und bei Arbeits-

unfähigkeit oder Tod gab es Geldleistungen. 

Dadurch wurde die Gefahr der völligen Ver-

armung bei Ausfall des Alleinverdieners für 

die Familien gemildert.

Berufsgenossenschaften erhielten zudem die 

Befugnis, Regelungen zur Unfallverhütung 

zu erlassen und Unternehmen bei Missach-

tung zu sanktionieren. Arbeitnehmervertre-

ter sollten bei der Erstellung der Vorschriften 

beraten.

Novelle der Reichsgewerbeordnung von 1891 – erstes Arbeiterschutzgesetz

Diese Novelle kann als erstes Arbeiterschutzgesetz angesehen werden. Zum ersten Mal werden 

konkrete Gefährdungen für Beschäftigte aufgeführt. Die Gewerbetreibenden müssen jetzt für 

genügend Licht, ausreichenden Luftwechsel, Schutz vor Staub und Gasen sorgen. Weiterhin 

sind Vorrichtungen für die Sicherheit an Maschinen und vor Bränden im Betrieb herzustellen.

Getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen werden gefordert sowie ausreichende 

Waschmöglichkeiten.

Durch Beschluss des Bundesraths können Vorschriften darüber erlassen werden, welche Schutz-

maßnahmen geeignet sind. Diese sind den Berufsgenossenschaften zur gutachterlichen Äuße-

rung zu geben. Die Aufsichtsbeamten erhalten weitere Aufgaben:

    • Kontrolle des Frauenarbeitsschutzes,

    • die Aufsicht über die Sonntagsruhe,

    • die Überwachung der Dampfkessel und 

    • die Überwachung aller gewerblichen Anlagen, also nicht nur der Fabriken.

Aus der reinen Fabrikinspektion wird damit eine Aufsicht über das Gewerbe. Die Beamten 

können sie Missstände in den Betrieben schneller abstellen und somit besser auf die  

Arbeitssicherheit einwirken.

Erster Weltkrieg

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 erhielt die Rüstungsindustrie staatliche Aufträ-

ge zur Produktion von Kriegsmaterial und Munition. Der Arbeitskräftemangel durch die 

Einberufung der Männer führte zu verlängerten Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden 

und Sonntagsarbeit. Sämtliche Errungenschaften im Bereich der Arbeitssicherheit galten 

somit nicht mehr. Das Arbeiterschutzgesetz und weitere Schutzvorschriften wurden  

aufgehoben, wodurch auch der Schutz für Frauen, Jugendliche und Kinder entfiel. 

Achtstundentag

Eine der ältesten gewerkschaftlichen Forderungen, der 

Achtstundentag, konnte mit dem Ende des Ersten Welt-

kriegs durchgesetzt werden. Aus Angst vor einem revo-

lutionären Umsturz stimmten die Arbeitgebervertreter 

zu. Dem Anliegen lag die Vorstellung zugrunde, dass der 

Mensch acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und 

acht Stunden zur freien Verfügung haben solle. Die  

Arbeitszeitverkürzung sollte einer angemessenen Erho-

lung von der Arbeit 

dienen und helfen, 

die Arbeitskraft zu 

erhalten. Der Acht-

stundentag wurde 

bereits 1923 wieder 

aufgeweicht und 

blieb damit Teil des 

gewerkschaftlichen 

Kampfes.

Betriebsrätegesetz

Als Reaktion auf Streiks im Ruhrgebiet erarbeitete 

die Regierung der Weimarer Republik den Entwurf 

zum Betriebsrätegesetz. Nach harten Auseinander-

setzungen, bei denen es etwa vor dem Reichstag bei 

einer Demonstration zu 42 Toten kam, wurde das 

Gesetz 1920 verabschiedet. Es verpflichtete  

Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten zur Bildung 

von Betriebsräten, die in Prozesse des Betriebes  

einzubeziehen waren. Als Aufgabe wurde dabei 

ausdrücklich die „Bekämpfung der Unfall- und  

Gesundheitsgefahren“ im Unternehmen erwähnt. 

Der Betriebsrat sollte die Gewerbeaufsicht bei der  

Umsetzung von Vorschriften unterstützen und  

auf präventive Maßnahmen hinwirken. 

Inkrafttreten der Gesetze zum 
Arbeitsschutz und weiterer 
Verbesserungen

Ratifizierung des UN-Sozial-
pakts durch DeutschlandGründung der BRD

Das Jugendarbeitsschutzgesetz von 1960

Nachdem in den Kriegsjahren die gesetzlichen Regelungen zu Kinder- 

und Jugendarbeit komplett ausgesetzt waren, galten diese wieder nach 

Kriegsende bis 1960.

Am 9. August 1960 trat ein neues Jugendarbeitsschutzgesetz in Kraft. 

Es beschränkte zum Beispiel die Arbeitszeit für Jugendliche unter 16 

Jahren auf maximal 40 Wochenarbeitsstunden und verbot zudem  

Akkord- und Fließbandarbeit. Kinderarbeit sollte ausgeschlossen sein. 

Wer jedoch als Kind anzusehen war, regelte § 2 des Gesetzes.

§ 2 Begriff des Kindes

(1) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind Personen,

1. die noch nicht oder noch zum Besuch einer Schule mit Vollzeitunter-

richt verpflichtet sind,

2. die, falls sie der Pflicht zum Besuch einer solchen Schule nicht unter-

worfen oder von ihr befreit sind noch nicht 14 Jahre alt sind.

Heute: Kind im Sinne des Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Arbeitssicherheitsgesetz  
von 1974

Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt 

die Pflichten der Arbeitgeber zur Be-

stellung von Betriebsärzten, Sicher-

heitsingenieuren und Fachkräften für 

Arbeitssicherheit. Es definiert  

deren Aufgaben und betriebliche  

Position sowie die Koordination von 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung 

im Betrieb. Das Gesetz unterstützt 

die Arbeitgeber dabei, ihre Unter-

nehmen rechtskonform zu betreiben 

und regelt die Zusammenarbeit mit 

dem Arbeitsschutzausschuss und den 

Personal- und Betriebsräten.

Richtlinie 89/391/EWG

Die europäische Richtlinie definiert 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschut-

zes für Beschäftigte bei der Arbeit. 

Sie beschreibt Pflichten für Arbeitge-

ber als auch Beschäftigte. Die Richt-

linie hat zum Ziel, mit geeigneten 

Schutzmaßnahmen die Zahl der Ar-

beitsunfälle und berufsbedingten Er-

krankungen zu verringern. Auch als 

Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie be-

zeichnet, wurde sie mit dem Arbeits-

schutzgesetz 1996 in Deutschland 

umgesetzt.

Das Arbeitsschutzgesetz von 1996

Mit dem Arbeitsschutzgesetz wurde die europäische Richtlinie 

von 1989 in deutsches Recht umgesetzt.

Das Arbeitsschutzgesetz beschreibt unter anderem die Pflichten 

von Arbeitgebern sowie Beschäftigten. Dieses hat zum Ziel, die  

Sicherheit und den Gesundheitsschutz (kurz: Arbeitsschutz) der 

Beschäftigten zu verbessern. 

Der Kern des Gesetzes ist die systematische Ermittlung geeig-

neter Schutzmaßnahmen. Diese sollen durch eine Beurteilung 

aller Arbeitsbedingungen denen Beschäftigte ausgesetzt sind, 

passgenau ermittelt werden. In den konkretisierenden Arbeits-

schutzverordnungen wird dazu der Begriff „Gefährdungsbeur-

teilung“ eingeführt.

Durch das Arbeitsschutzgesetz wurden viele Unfallverhütungs-

vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

überflüssig und außer Kraft gesetzt.

Berücksichtigung psychischer Belastungsfak-
toren in der Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet die Arbeit-

geber, die Arbeitsbedingungen – also alle Gefähr-

dungs- und Belastungsfaktoren – in ihren Betrieben 

systematisch zu ermitteln, um geeignete Arbeits-

schutzmaßnahmen zu entwickeln. Das Thema der 

psychischen Belastungsfaktoren im Betrieb entwi-

ckelte sich zu einem heißen Eisen. Psychische Fak-

toren wurden bei der Gefährdungsbeurteilung be-

wusst ausgespart.  Deshalb musste die Beurteilung 

der arbeitsbedingten psychischen Belastung im 

Arbeitsschutzgesetz schließlich eigens aufgeführt 

werden. Das „heiße Eisen“ hat sich bis heute nicht 

abgekühlt und gibt nach wie vor Anlass zu Diskussi-

onen, Fehlinterpretationen und Missverständnissen.

Änderung des Arbeitsschutzgesetzes durch das  
Arbeitsschutzkontrollgesetz von 2020

Die Covid-19-Pandemie offenbarte die zum Teil miserable 

Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes in den Betrieben. Selbst 

gut umgesetzter Arbeitsschutz geriet durch die unterschied-

lichen Coronaverordnungen der Länder in Verwirrung. Beson-

ders in der Fleischindustrie wurden gravierende Missstände 

deutlich. In einigen Großbetrieben wurden die Regeln ganz 

außer Acht gelassen. Schon lange stand die Fleischindustrie 

in Verdacht, die Beschäftigten unter schlechten Bedingungen 

arbeiten zu lassen. Die Infektionszahlen waren schließlich so 

hoch, dass die Gesetzgeberin mit dem Arbeitsschutzkontroll-

gesetz auf diese Zustände reagieren musste. Dieses schreibt 

nun vor, dass bis 2026 mindestens 5 % der Betriebe von den 

Landesaufsichtsbehörden kontrolliert werden müssen. Aller-

dings sind diese Behörden seit Jahren unterbesetzt.

Erster Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der Unfallverhütung

UN-Sozialpakt wird 1966 verabschiedet

Der UN-Sozialpakt, ein internationaler Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, wurde am 16. 

Dezember 1966 verabschiedet und 1973 von Deutsch-

land ratifiziert.

Diesem völkerrechtlichen Vertrag liegt das Ideal des 

freien Menschen, der frei von Furcht und Not lebt, zu 

Grunde. Deshalb zielt er darauf ab, Bedingungen zu 

schaffen, in denen alle Menschen ihre wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie ihre bür-

gerlichen und politischen Rechte genießen können. 

Diese Verhältnisse sind auch im betrieblichen Kontext 

zu schaffen: So fordert der Pakt in Artikel 7 sichere und 

gesunde Arbeitsbedingungen, Arbeitspausen, und  

angemessene Arbeitszeiten. Artikel 10 schützt Mütter 

am Arbeitsplatz.

Ende der Mitbestimmung

Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften 

am 2. Mai 1933 und dem Arbeitsordnungs-

gesetz vom 20. Januar 1934 wurde die Zeit 

des sozialen Fortschritts wieder zurückge-

dreht. Die Nationalsozialisten gründeten 

stattdessen die Deutsche Arbeitsfront, die 

nach dem Führerprinzip organisiert war 

und die Arbeiterschaft entrechtete. Mit 

der Unterordnung des gesamten Lebens 

unter den Faschismus spielten Mitbestim-

mung und Arbeitsschutz keine Rolle mehr. 

Nicht der individuelle Schutz vor Gefah-

ren im Arbeitsleben stand im Vordergrund, 

sondern der imaginierte Überlebenskampf 

des ‚Volkes‘. 

Zwangsarbeit und „Vernichtung durch Arbeit“

Zu den ersten Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewalt-

herrschaft gehörte die Einführung von Zwangsarbeit. Betroffen 

waren politische Gegner und Verfolgte aufgrund von vermeint-

licher „Rasse“, Religion oder sexueller Orientierung. Die Zwangs-

arbeit diente der Ausbeutung und Disziplinierung. Insbesondere 

das System der Konzentrationslager diente diesem Zweck.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg die Zahl der Zwangs-

arbeiterinnen und Zwangsarbeiter stark an. Zum einen bestand 

großer Bedarf an Arbeitskraft für die Rüstungsindustrie und  

Ersatz für die Soldaten. Zum anderen sollte der beabsichtigten 

Ermordung von Menschen noch die Ausbeutung durch Schwer-

arbeit vorangehen. Arbeitsschutz existierte nicht, die Gefährdung 

und der Tod wurden vielmehr einkalkuliert. 

Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund von 1869 –  
erste Schritte zu mehr Arbeitsschutz und Betriebssicherheit

§ 107.

„Jeder Gewerbe-Unternehmer ist verbunden, auf seine Kosten alle diejenigen Ein-

richtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere 

Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster  

Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nothwendig sind.“

Hier wird die Sicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Gefahr für Leben und 

Gesundheit bereits umfänglich gefordert. Die Kosten trugen die Gewerbeunter- 

nehmer.

Art und Umfang der Gefahren bezogen sich auf die damaligen Gegebenheiten vor 

Ort und die wenigen arbeitswissenschaftlichen Kenntnisse. Mit der Weiterentwick-

lung der technischen Arbeitsmittel kamen neue Gefahren hinzu.

Gleichzeitig fehlten Sicherheitsstandards- und kontrollen. Die Anzahl der  

Fabrikinspektoren reichte nicht aus, um den Arbeitsschutz in den Betrieben  

zu überprüfen. Das änderte sich 1878 mit der Novelle dieser Gewerbeordnung.

Dampfmaschinen – eine neue Technik bringt neue Gefahren 

Im 19. Jahrhundert ermöglichte die Nutzung von Dampf als Antriebskraft den 

Fabrikherren größtmögliche Unabhängigkeit von den bisherigen Standortfak-

toren wie Wind und Wasser.  

Doch der immense Druck führte häufig zu verheerenden Dampfkesselexplosio-

nen: Anlagen und Wohnstätten wurden zerstört, Menschen wurden getötet 

oder verletzt. Ab 1845 versuchte der preußische Staat, Kontrolle über Dampf-

kesselanlagen zu gewinnen. Die königlichen Beamten waren jedoch mit den 

technischen Gegebenheiten überfordert. So schlug der „Verein Deutscher Inge-

nieure“ (VDI) vor, dass eine freiwillige Vereinigung der Kesselbesitzer die  

Anlagen überwachen sollte. 1866 gründeten 20 Kesselbesitzer den ersten 

Dampfkesselüberwachungsverein (DÜV). Ein Gesetz zur Befreiung von der  

amtlichen Überwachung für Mitglieder eines DÜVs, führte dazu, dass um die 

Jahrhundertwende mehr als 30 DÜV für den sicheren Betrieb von Dampfkes-

seln sorgte.

Die Übertragung von staatlichen Aufgaben an private Vereine erwies sich als 

effektiv und1884 entstand der „Zentralverband der Preußischen Dampfkessel-

Überwachungs-Vereine“. Daraus entwickelte sich die „Vereinigung der Techni-

schen Überwachungsvereine“ (VdTÜV). Kurz: TÜV!

„Ergänzungsgesetz zum Regulativ“  
(Gesetz über Fabrikinspektoren) 

Das Regulativ von 1839 brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Fabrik-

besitzer setzten die Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 

meist nicht um. Beamte und Bürgermeister waren von den Fabrikanten, 

zumeist politisch abhängig.

Die Kontrollen durch die örtlichen Polizei- und Schulbehörden wurden  

daher oft nicht ernst genommen.

Diesem Umstand sollte mit dem „Ergänzungsgesetz zum Regulativ“ von 

1854 entgegengewirkt werden. Hier wurde erstmals geregelt, dass Fabrik-

inspektoren die Kontrollen in den Fabriken durchführen sollen. Im Ergän-

zungsgesetz wurden die Bestimmungen zur Beschäftigung von Kindern 

verschärft:

    •  ab 1. Juli 1853 nur noch nach vollendetem zehntem Lebensjahr (vorher 

nicht vor zurückgelegtem neuntem Jahr)

    • ab 1. Juli 1854 nach vollendetem elftem Lebensjahr und

    • ab 1. Juli 1855 nach vollendetem zwölftem Lebensjahr 

Preußische Gewerbeordnung von 1845

Erste arbeitsschutzrechtliche und sicherheitstechnische 

Vorschriften finden sich in der Preußischen Gewerbeord-

nung von 1845.

Sie regelt ausführlich den Bau, das Aufstellen und den Be-

trieb von Dampfkesseln sowie deren Überwachung. Die 

Vorgaben erinnern an die heutige Betriebssicherheitsver-

ordnung. Abhängig von der Größe eines Dampfkessels 

wird der Standort eingeschränkt. Weiterhin ist geregelt, 

über wie viele Sicherheitsventile ein Dampfkessel verfü-

gen muss und dass er mit einem Manometer zur Druck-

überwachung auszustatten ist. Der Kessel muss mit Anga-

ben zum Hersteller und Baujahr, gekennzeichnet sein.

Es handelt sich also bereits um sicherheitstechnische  

Anforderungen an eine überwachungsbedürftige  

Anlage, wie wir sie heute in der Maschinenrichtlinie  

und in der Betriebssicherheitsverordnung auch  

geregelt finden.

Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 

Mit der Industrialisierung arbeiteten zunehmend Kinder als billige 

Arbeitskräfte in den neu entstehenden Fabriken. Das führte viel-

fach zur Verletzung der Schulpflicht sowie zu Entwicklungsstörun-

gen. Wachsende Unfallzahlen belasteten die Familien. Die preußi-

schen Behörden sahen die Wehrfähigkeit und Alphabetisierung der 

Jugendlichen bedroht. Dies führte schließlich zum ersten Arbeits-

schutzgesetz in Kontinentaleuropa. Konkret wurden die Arbeits-

zeit für Jugendliche unter 16 Jahren auf 10 Stunden begrenzt und 

Feiertags- sowie Sonntagsarbeit verboten. Kinderarbeit für unter 

9-Jährige wurde für die Schwerindustrie untersagt und Schulbil-

dung als Voraussetzung vorgeschrieben. Den örtlichen Behörden 

oblag dabei die Kontrolle.

 

Unter schwebenden Lasten lauert der Tod

Die Industrialisierung revolutionierte die Arbeit: Maschinen gaben nun den Takt vor, 

künstliches Licht ermöglichte Schichtarbeit und die Uhr diktierte den Tagesablauf. In den 

zahlreichen Fabriken, Hütten und Gruben stießen die Industriearbeiter auf katastrophale 

Arbeitsbedingungen: Maschinen waren kaum gesichert, die Arbeit übermäßig lang und 

schwer. Unfälle und arbeitsbedingte Schädigungen nahmen massenhaft zu.  

Eine erste Maßnahme des Staates zur Bekämpfung der Missstände betraf die Kinder-

arbeit, die zuvor nicht geregelt war. 1839 erließ Preußen das erste Arbeitsschutzgesetz 

in Deutschland. Damit setzte eine lange Entwicklung von Maßnahmen ein, die unsere 

Arbeitswelt bis heute prägt: Gefahren durch Arbeit sollen identifiziert und beseitigt wer-

den. Gleichwohl stand dies oft im Widerspruch zum unternehmerischen Gewinnstreben. 

Neben den Schutzvorschriften entstanden daher als Reaktion darauf Kontroll- und Prä-

ventionsmaßnahmen, die durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften durchge-

führt wurden.

In der Ausstellung werden wesentliche Wegmarken des  

Arbeitsschutzes nachgezeichnet. Der Zeitstrahl greift wichtige 

Gesetze und Ereignisse auf und ordnet sie in den Zeitkontext 

ein. Sie verdeutlichen den permanenten Handlungsbedarf – 

bis heute!

„Diese Kinder verkrüppeln an Seele und Leib;  
dieses Tal ist nicht eine Stätte des Glücks, sondern 
eine Wohnung des menschlichen Elends und des 
irdischen Jammers.“ 

Zitat vom Reformpädagogen Adolph Diesterweg (1828). 

Eindrücke aus Wuppertal-Elberfeld, einem Zentrum der 

preußischen Textilindustrie.

„Unter schwebenden Lasten lauert der Tod!“ 
Kontinuität und Wandel – die Geschichte des 
Arbeitsschutzes auf Plakaten

Gezeigt werden im Rahmen der Ausstellung auch Plakate, die auf  

Gefahren in Betrieben hinweisen. Neben ihrem ästhetischen Reiz  

verdeutlichen sie uns ganz unterschiedliche Bedrohungspotenziale der 

Arbeit. Dabei werden immer wieder neue Probleme identifiziert,  

andere hingegen bleiben über Jahrzehnte präsent: Arbeitsschutz ist  

ein Dauerthema – auch in Zukunft!

Die Ausstellung wird um Themenbereiche ergänzt, die heute von  

großer Aktualität sind und die Herausforderungen des Arbeitsschutzes  

veranschaulichen.

    • Arbeitsschutz und Fleischindustrie – zwei, die einander nicht finden 

    •  Arbeiterinnenschutz in der wilhelminischen Kaiserzeit und die Rolle 

der Frauen in der Gewerbeaufsicht 

    • Gender und Arbeitsschutz: Typisch Mann? Typisch Frau? 

    • Franz Kafka: Zwischen Literatur und Unfallversicherung

Die Ausstellung ist ein Projekt der Arbeitskammer des Saarlandes  

(Referat Betriebliche Sicherheit- und Gesundheitsschutz und Dokumen-

tationszentrum). Die gezeigten Plakate und Dokumente stammen aus 

den Beständen des Dokumentationszentrums der Arbeitskammer und 

dem Saarländischen Landesarchiv.
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Beschäftigungslisten der Röchling’schen Eisen- 

und Stahlwerke, 1946, Auszug, Ostarbeiter Blatt 33, 

Archiv der Saarstahl AG 

Bei der Auflistung der „Ostarbeiter“ kam es oft zu 

erheblichen Problemen: Namen wurden falsch verstanden 

und deshalb auch fehlerhaft aufgeschrieben. Die Herkunft 

der Menschen konnte wegen der oft komplizierten und 

schwer verständlichen Dorf- und Städtenamen meistens 

nicht erfasst werden. Die Spalten blieben leer.

Listes d'employés de Röchling'sche Eisen-  

und Stahlwerke, 1946, extrait, Ostarbeiter fiche 33, 

archives de la Saarstahl AG   

L'enregistrement des « travailleurs de l'Est » a été la 

source de nombreux problèmes. Leurs noms étaient  

mal compris et donc mal orthographiés. L'origine de ces 

ouvriers ne pouvait généralement pas être enregistrée 

car les noms de villages et de villes étaient souvent 

compliqués et difficiles à comprendre. Ces colonnes sont 

restées vides.

Röchling Iron- and Steelworks employee lists,  

1946, excerpt, Eastern Workers page 33,  

Saarstahl AG archives 

Considerable problems arose when listing “eastern 

workers”. Names were often misheard and spelled 

wrongly. Furthermore, these workers often came from 

towns and villages with complicated names that  

were incomprehensible to Germans. For that reason,  

the columns providing details on these workers’ places  

of origin were left blank.

Aus dem Archiv der Saarstahl AG

Die Ausstellung ist ein Projekt der Arbeitskammer des Saarlandes und wurde gemeinsam 
konzipiert und umgesetzt von: Heike-Rebecca Nickl, Andrej Kessler und Dr. Frank Hirsch. 
 
Redaktion: Dr. Ines Heisig, Peter Jacob 
 
Entwurf und Gestaltung: Benjamin Spang 
 
Quellen: Die Plakate stammen aus dem Dokumentationszentrum der Arbeitskammer des 
Saarlandes, dem Landesarchiv Saarbrücken sowie den Beständen verschiedener Berufsge-
nossenschaften. Ebenfalls gezeigt werden ein Titelbild des Magazins Der Spiegel und der 
Tageszeitung taz. Die Arbeitskammer dankt für die freundliche Druckgenehmigung. 
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IN KIRKEL

Langzeitfolgen. Zu beobachten ist aber auch, dass viele 
Belastungen nach wie vor existieren und bis heute ein perma-
nenter Handlungsbedarf besteht.

Die Ausstellung, ein Projekt von Arbeitskammer-Fachleuten, 
präsentiert beispielhaft Plakate aus verschiedenen Archiven, 
die dazu dienen sollen, typische Gefahren am Arbeitsplatz zu 
entschärfen. Während die älteren Plakate ganz im Stil der Zeit 
eher mahnen und vorschreiben, versucht man heute durch 
Wortwitz und Gestaltung zu überzeugen. Ergänzt werden die 
Plakate durch einen Zeitstrahl, der wichtige Wegmarken im 
Arbeitsschutz prägnant darstellt. Außerdem greift die 
Ausstellung drei Themen gesondert heraus, die von besonde-
rem Interesse sind: Das Fleischereigewerbe, Frauen und 
Arbeitsschutz sowie Franz Kafka. Dieser war jahrelang als 
Versicherungsjurist bei der Arbeiter-Unfallversicherungs-
Anstalt in Prag angestellt.

Wir laden Sie herzlich zur Vernissage im Bildungszentrum 
Kirkel am

Mittwoch, 30. Oktober 2024, 19 Uhr

ein.

Begrüßung

Ralf Haas 
Leiter des Bildungszentrums Kirkel 
 
Einführung

Dr. Christof Salm 
Leiter der Abteilung Prävention bei der Unfallkasse Saarland 
 
Die Ausstellung beginnt am Montag, den 7. Oktober 2024 
und kann bis Freitag, 10. Januar 2025, zu den üblichen 
Öffnungszeiten im Bildungszentrum Kirkel besichtigt werden.
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Bildung der Allgemeinen Deutschen Arbeiterverbrüderung 

Im Verlauf der demokratischen Revolution von 1848 bildete sich die Ar-

beiterverbrüderung als frühe gewerkschaftliche und politische Bewe-

gung, um die Lebens- und Arbeitsverhältnisse der Fabrikarbeiter und 

kleinen Handwerker zu verbessern. Neben Forderungen nach angemesse-

nen Löhnen und dem Aufbau eines Sozialstaates, sollte auch die Arbeits-

zeit als Arbeitsschutzmaßnahme beschränkt werden. Auch wenn die Ar-

beiterverbrüderung verfolgt wurde und nur wenige Jahre existierte, war 

doch der Gedanke der gemeinschaftlichen Selbsthilfe und politischen 

Einflussnahme geboren.

 

Verabschiedung des  
Reichshaftpflichtgesetzes 

Die unzulänglichen gesetzlichen Regelungen 

bei einer stark steigenden Zahl von Arbeits-

unfällen und deren existenzbedrohenden 

Folgen durch Tod oder Verarmung zwan-

gen den Gesetzgeber zum Handeln. Mit dem 

Haftpflichtgesetz wurden Unternehmen aus 

den Branchen Eisenbahn, Bergbau und  

Fabriken zu Entschädigungszahlungen bei 

Erwerbsunfähigkeit nach Betriebsunfällen 

verpflichtet. Auf Druck der Unternehmer lag 

die Beweislast für die Schuld des Betriebes 

allerdings bei den Arbeitern: Nur in 20  

Prozent der Fälle gelang eine Entschädi-

gung. Trotz dieser Schwächen bildete dieses 

Gesetz den Auftakt für folgende Initiativen 

zur Verbesserung der Lage von Arbeitneh-

merinnen und Arbeitnehmern.

Novelle der Gewerbeordnung des Norddeutschen 
Bundes von 1878 

Mit dieser Novelle wurde die Fabrikaufsicht in den  

deutschen Bundesstaaten verbindlich. Die Landesregie-

rungen sollten Beamte mit umfangreichen Befugnissen 

ausstatten: Diese Befugnisse entsprachen denen der Orts-

polizeibehörden. Sie waren zur jederzeitigen Kontrolle 

der Fabriken berechtigt zu. Über ihre amtliche Tätigkeit  

mussten die Aufsichtsbeamten Jahresberichte verfassen. 

Nach einem Veto von Reichskanzler Otto von Bismarck 

wurden diese staatlichen Eingriffsrechte allerdings wieder 

verwässert. Er argumentierte mit der Furcht, die  

Konkurrenzfähigkeit der deutschen Industrie könne im 

Falle von strengeren Gesetzen Schaden nehmen. Ein uns 

heute noch bekanntes Argument, mit dem schon die  

Einschränkung der Kinderarbeit hintertrieben wurde  

und dass die Unternehmer weiterhin vorschützen. 

Verabschiedung des „Gesetzes, betreffend die 
Krankenversicherung der Arbeiter“ 

Die soziale Frage führte zur Bildung von Interessens-

vertretungen der Arbeiterschaft, die das preußisch-

deutsche Kaiserreich provozierten. Reichskanzler 

Bismarck versuchte daher, durch die Einführung der 

Sozialgesetzgebung die Arbeiter von Sozialdemokra-

tie und Gewerkschaften zu entfremden und an den 

Staat zu binden. Mit der Krankenversicherung wurden 

Arbeiter und Angestellte versicherungspflichtig. Die 

Beiträge wurden zu zwei Dritteln vom Versicherten 

und zu einem Drittel vom Arbeitgeber bezahlt. Die 

Versicherten hatten damit Anspruch auf kostenfreie 

ärztliche Behandlung und Arznei sowie auf Kranken-

geld in Höhe von 50 Prozent des Lohnes für die Dauer 

von bis zu 13 Wochen. Unter Umständen bestand An-

spruch auf eine Kur, womit der Gedanke der Rehabili-

tation Teil des Gesetzes wurde.

Unfallversicherungsgesetz 

Mit dem Gesetz wurde der Schutz der Arbeiter und Angestellten erweitert 

und auf Arbeitsunfälle ausgedehnt. Dazu wurden die Unternehmen ver-

pflichtet, Berufsgenossenschaften zu gründen und zu finanzieren, die die 

Haftung und Regelung bei Versicherungsfällen zu übernehmen hatten.  

Unfallopfer wurden so medizinisch abgesichert versorgt und bei Arbeits-

unfähigkeit oder Tod gab es Geldleistungen. 

Dadurch wurde die Gefahr der völligen Ver-

armung bei Ausfall des Alleinverdieners für 

die Familien gemildert.

Berufsgenossenschaften erhielten zudem die 

Befugnis, Regelungen zur Unfallverhütung 

zu erlassen und Unternehmen bei Missach-

tung zu sanktionieren. Arbeitnehmervertre-

ter sollten bei der Erstellung der Vorschriften 

beraten.

Novelle der Reichsgewerbeordnung von 1891 – erstes Arbeiterschutzgesetz

Diese Novelle kann als erstes Arbeiterschutzgesetz angesehen werden. Zum ersten Mal werden 

konkrete Gefährdungen für Beschäftigte aufgeführt. Die Gewerbetreibenden müssen jetzt für 

genügend Licht, ausreichenden Luftwechsel, Schutz vor Staub und Gasen sorgen. Weiterhin 

sind Vorrichtungen für die Sicherheit an Maschinen und vor Bränden im Betrieb herzustellen.

Getrennte Umkleideräume für Männer und Frauen werden gefordert sowie ausreichende 

Waschmöglichkeiten.

Durch Beschluss des Bundesraths können Vorschriften darüber erlassen werden, welche Schutz-

maßnahmen geeignet sind. Diese sind den Berufsgenossenschaften zur gutachterlichen Äuße-

rung zu geben. Die Aufsichtsbeamten erhalten weitere Aufgaben:

    • Kontrolle des Frauenarbeitsschutzes,

    • die Aufsicht über die Sonntagsruhe,

    • die Überwachung der Dampfkessel und 

    • die Überwachung aller gewerblichen Anlagen, also nicht nur der Fabriken.

Aus der reinen Fabrikinspektion wird damit eine Aufsicht über das Gewerbe. Die Beamten 

können sie Missstände in den Betrieben schneller abstellen und somit besser auf die  

Arbeitssicherheit einwirken.

Erster Weltkrieg

Mit Beginn des Ersten Weltkrieges 1914 erhielt die Rüstungsindustrie staatliche Aufträ-

ge zur Produktion von Kriegsmaterial und Munition. Der Arbeitskräftemangel durch die 

Einberufung der Männer führte zu verlängerten Arbeitszeiten von bis zu 12 Stunden 

und Sonntagsarbeit. Sämtliche Errungenschaften im Bereich der Arbeitssicherheit galten 

somit nicht mehr. Das Arbeiterschutzgesetz und weitere Schutzvorschriften wurden  

aufgehoben, wodurch auch der Schutz für Frauen, Jugendliche und Kinder entfiel. 

Achtstundentag

Eine der ältesten gewerkschaftlichen Forderungen, der 

Achtstundentag, konnte mit dem Ende des Ersten Welt-

kriegs durchgesetzt werden. Aus Angst vor einem revo-

lutionären Umsturz stimmten die Arbeitgebervertreter 

zu. Dem Anliegen lag die Vorstellung zugrunde, dass der 

Mensch acht Stunden arbeiten, acht Stunden schlafen und 

acht Stunden zur freien Verfügung haben solle. Die  

Arbeitszeitverkürzung sollte einer angemessenen Erho-

lung von der Arbeit 

dienen und helfen, 

die Arbeitskraft zu 

erhalten. Der Acht-

stundentag wurde 

bereits 1923 wieder 

aufgeweicht und 

blieb damit Teil des 

gewerkschaftlichen 

Kampfes.

Betriebsrätegesetz

Als Reaktion auf Streiks im Ruhrgebiet erarbeitete 

die Regierung der Weimarer Republik den Entwurf 

zum Betriebsrätegesetz. Nach harten Auseinander-

setzungen, bei denen es etwa vor dem Reichstag bei 

einer Demonstration zu 42 Toten kam, wurde das 

Gesetz 1920 verabschiedet. Es verpflichtete  

Betriebe mit mehr als 20 Beschäftigten zur Bildung 

von Betriebsräten, die in Prozesse des Betriebes  

einzubeziehen waren. Als Aufgabe wurde dabei 

ausdrücklich die „Bekämpfung der Unfall- und  

Gesundheitsgefahren“ im Unternehmen erwähnt. 

Der Betriebsrat sollte die Gewerbeaufsicht bei der  

Umsetzung von Vorschriften unterstützen und  

auf präventive Maßnahmen hinwirken. 

Inkrafttreten der Gesetze zum 
Arbeitsschutz und weiterer 
Verbesserungen

Ratifizierung des UN-Sozial-
pakts durch DeutschlandGründung der BRD

Das Jugendarbeitsschutzgesetz von 1960

Nachdem in den Kriegsjahren die gesetzlichen Regelungen zu Kinder- 

und Jugendarbeit komplett ausgesetzt waren, galten diese wieder nach 

Kriegsende bis 1960.

Am 9. August 1960 trat ein neues Jugendarbeitsschutzgesetz in Kraft. 

Es beschränkte zum Beispiel die Arbeitszeit für Jugendliche unter 16 

Jahren auf maximal 40 Wochenarbeitsstunden und verbot zudem  

Akkord- und Fließbandarbeit. Kinderarbeit sollte ausgeschlossen sein. 

Wer jedoch als Kind anzusehen war, regelte § 2 des Gesetzes.

§ 2 Begriff des Kindes

(1) Kinder im Sinne dieses Gesetzes sind Personen,

1. die noch nicht oder noch zum Besuch einer Schule mit Vollzeitunter-

richt verpflichtet sind,

2. die, falls sie der Pflicht zum Besuch einer solchen Schule nicht unter-

worfen oder von ihr befreit sind noch nicht 14 Jahre alt sind.

Heute: Kind im Sinne des Gesetzes ist, wer noch nicht 15 Jahre alt ist.

Arbeitssicherheitsgesetz  
von 1974

Das Arbeitssicherheitsgesetz regelt 

die Pflichten der Arbeitgeber zur Be-

stellung von Betriebsärzten, Sicher-

heitsingenieuren und Fachkräften für 

Arbeitssicherheit. Es definiert  

deren Aufgaben und betriebliche  

Position sowie die Koordination von 

Arbeitsschutz und Unfallverhütung 

im Betrieb. Das Gesetz unterstützt 

die Arbeitgeber dabei, ihre Unter-

nehmen rechtskonform zu betreiben 

und regelt die Zusammenarbeit mit 

dem Arbeitsschutzausschuss und den 

Personal- und Betriebsräten.

Richtlinie 89/391/EWG

Die europäische Richtlinie definiert 

Maßnahmen zur Verbesserung der 

Sicherheit und des Gesundheitsschut-

zes für Beschäftigte bei der Arbeit. 

Sie beschreibt Pflichten für Arbeitge-

ber als auch Beschäftigte. Die Richt-

linie hat zum Ziel, mit geeigneten 

Schutzmaßnahmen die Zahl der Ar-

beitsunfälle und berufsbedingten Er-

krankungen zu verringern. Auch als 

Arbeitsschutz-Rahmenrichtlinie be-

zeichnet, wurde sie mit dem Arbeits-

schutzgesetz 1996 in Deutschland 

umgesetzt.

Das Arbeitsschutzgesetz von 1996

Mit dem Arbeitsschutzgesetz wurde die europäische Richtlinie 

von 1989 in deutsches Recht umgesetzt.

Das Arbeitsschutzgesetz beschreibt unter anderem die Pflichten 

von Arbeitgebern sowie Beschäftigten. Dieses hat zum Ziel, die  

Sicherheit und den Gesundheitsschutz (kurz: Arbeitsschutz) der 

Beschäftigten zu verbessern. 

Der Kern des Gesetzes ist die systematische Ermittlung geeig-

neter Schutzmaßnahmen. Diese sollen durch eine Beurteilung 

aller Arbeitsbedingungen denen Beschäftigte ausgesetzt sind, 

passgenau ermittelt werden. In den konkretisierenden Arbeits-

schutzverordnungen wird dazu der Begriff „Gefährdungsbeur-

teilung“ eingeführt.

Durch das Arbeitsschutzgesetz wurden viele Unfallverhütungs-

vorschriften der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 

überflüssig und außer Kraft gesetzt.

Berücksichtigung psychischer Belastungsfak-
toren in der Gefährdungsbeurteilung

Das Arbeitsschutzgesetz verpflichtet die Arbeit-

geber, die Arbeitsbedingungen – also alle Gefähr-

dungs- und Belastungsfaktoren – in ihren Betrieben 

systematisch zu ermitteln, um geeignete Arbeits-

schutzmaßnahmen zu entwickeln. Das Thema der 

psychischen Belastungsfaktoren im Betrieb entwi-

ckelte sich zu einem heißen Eisen. Psychische Fak-

toren wurden bei der Gefährdungsbeurteilung be-

wusst ausgespart.  Deshalb musste die Beurteilung 

der arbeitsbedingten psychischen Belastung im 

Arbeitsschutzgesetz schließlich eigens aufgeführt 

werden. Das „heiße Eisen“ hat sich bis heute nicht 

abgekühlt und gibt nach wie vor Anlass zu Diskussi-

onen, Fehlinterpretationen und Missverständnissen.

Änderung des Arbeitsschutzgesetzes durch das  
Arbeitsschutzkontrollgesetz von 2020

Die Covid-19-Pandemie offenbarte die zum Teil miserable 

Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes in den Betrieben. Selbst 

gut umgesetzter Arbeitsschutz geriet durch die unterschied-

lichen Coronaverordnungen der Länder in Verwirrung. Beson-

ders in der Fleischindustrie wurden gravierende Missstände 

deutlich. In einigen Großbetrieben wurden die Regeln ganz 

außer Acht gelassen. Schon lange stand die Fleischindustrie 

in Verdacht, die Beschäftigten unter schlechten Bedingungen 

arbeiten zu lassen. Die Infektionszahlen waren schließlich so 

hoch, dass die Gesetzgeberin mit dem Arbeitsschutzkontroll-

gesetz auf diese Zustände reagieren musste. Dieses schreibt 

nun vor, dass bis 2026 mindestens 5 % der Betriebe von den 

Landesaufsichtsbehörden kontrolliert werden müssen. Aller-

dings sind diese Behörden seit Jahren unterbesetzt.

Erster Bericht der Bundesregierung über 
den Stand der Unfallverhütung

UN-Sozialpakt wird 1966 verabschiedet

Der UN-Sozialpakt, ein internationaler Pakt über wirt-

schaftliche, soziale und kulturelle Rechte, wurde am 16. 

Dezember 1966 verabschiedet und 1973 von Deutsch-

land ratifiziert.

Diesem völkerrechtlichen Vertrag liegt das Ideal des 

freien Menschen, der frei von Furcht und Not lebt, zu 

Grunde. Deshalb zielt er darauf ab, Bedingungen zu 

schaffen, in denen alle Menschen ihre wirtschaftlichen, 

sozialen und kulturellen Rechte ebenso wie ihre bür-

gerlichen und politischen Rechte genießen können. 

Diese Verhältnisse sind auch im betrieblichen Kontext 

zu schaffen: So fordert der Pakt in Artikel 7 sichere und 

gesunde Arbeitsbedingungen, Arbeitspausen, und  

angemessene Arbeitszeiten. Artikel 10 schützt Mütter 

am Arbeitsplatz.

Ende der Mitbestimmung

Mit der Zerschlagung der Gewerkschaften 

am 2. Mai 1933 und dem Arbeitsordnungs-

gesetz vom 20. Januar 1934 wurde die Zeit 

des sozialen Fortschritts wieder zurückge-

dreht. Die Nationalsozialisten gründeten 

stattdessen die Deutsche Arbeitsfront, die 

nach dem Führerprinzip organisiert war 

und die Arbeiterschaft entrechtete. Mit 

der Unterordnung des gesamten Lebens 

unter den Faschismus spielten Mitbestim-

mung und Arbeitsschutz keine Rolle mehr. 

Nicht der individuelle Schutz vor Gefah-

ren im Arbeitsleben stand im Vordergrund, 

sondern der imaginierte Überlebenskampf 

des ‚Volkes‘. 

Zwangsarbeit und „Vernichtung durch Arbeit“

Zu den ersten Maßnahmen der nationalsozialistischen Gewalt-

herrschaft gehörte die Einführung von Zwangsarbeit. Betroffen 

waren politische Gegner und Verfolgte aufgrund von vermeint-

licher „Rasse“, Religion oder sexueller Orientierung. Die Zwangs-

arbeit diente der Ausbeutung und Disziplinierung. Insbesondere 

das System der Konzentrationslager diente diesem Zweck.

Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges stieg die Zahl der Zwangs-

arbeiterinnen und Zwangsarbeiter stark an. Zum einen bestand 

großer Bedarf an Arbeitskraft für die Rüstungsindustrie und  

Ersatz für die Soldaten. Zum anderen sollte der beabsichtigten 

Ermordung von Menschen noch die Ausbeutung durch Schwer-

arbeit vorangehen. Arbeitsschutz existierte nicht, die Gefährdung 

und der Tod wurden vielmehr einkalkuliert. 

Die Gewerbeordnung für den Norddeutschen Bund von 1869 –  
erste Schritte zu mehr Arbeitsschutz und Betriebssicherheit

§ 107.

„Jeder Gewerbe-Unternehmer ist verbunden, auf seine Kosten alle diejenigen Ein-

richtungen herzustellen und zu unterhalten, welche mit Rücksicht auf die besondere 

Beschaffenheit des Gewerbebetriebes und der Betriebsstätte zu thunlichster  

Sicherung der Arbeiter gegen Gefahr für Leben und Gesundheit nothwendig sind.“

Hier wird die Sicherung der Arbeiterinnen und Arbeiter gegen Gefahr für Leben und 

Gesundheit bereits umfänglich gefordert. Die Kosten trugen die Gewerbeunter- 

nehmer.

Art und Umfang der Gefahren bezogen sich auf die damaligen Gegebenheiten vor 

Ort und die wenigen arbeitswissenschaftlichen Kenntnisse. Mit der Weiterentwick-

lung der technischen Arbeitsmittel kamen neue Gefahren hinzu.

Gleichzeitig fehlten Sicherheitsstandards- und kontrollen. Die Anzahl der  

Fabrikinspektoren reichte nicht aus, um den Arbeitsschutz in den Betrieben  

zu überprüfen. Das änderte sich 1878 mit der Novelle dieser Gewerbeordnung.

Dampfmaschinen – eine neue Technik bringt neue Gefahren 

Im 19. Jahrhundert ermöglichte die Nutzung von Dampf als Antriebskraft den 

Fabrikherren größtmögliche Unabhängigkeit von den bisherigen Standortfak-

toren wie Wind und Wasser.  

Doch der immense Druck führte häufig zu verheerenden Dampfkesselexplosio-

nen: Anlagen und Wohnstätten wurden zerstört, Menschen wurden getötet 

oder verletzt. Ab 1845 versuchte der preußische Staat, Kontrolle über Dampf-

kesselanlagen zu gewinnen. Die königlichen Beamten waren jedoch mit den 

technischen Gegebenheiten überfordert. So schlug der „Verein Deutscher Inge-

nieure“ (VDI) vor, dass eine freiwillige Vereinigung der Kesselbesitzer die  

Anlagen überwachen sollte. 1866 gründeten 20 Kesselbesitzer den ersten 

Dampfkesselüberwachungsverein (DÜV). Ein Gesetz zur Befreiung von der  

amtlichen Überwachung für Mitglieder eines DÜVs, führte dazu, dass um die 

Jahrhundertwende mehr als 30 DÜV für den sicheren Betrieb von Dampfkes-

seln sorgte.

Die Übertragung von staatlichen Aufgaben an private Vereine erwies sich als 

effektiv und1884 entstand der „Zentralverband der Preußischen Dampfkessel-

Überwachungs-Vereine“. Daraus entwickelte sich die „Vereinigung der Techni-

schen Überwachungsvereine“ (VdTÜV). Kurz: TÜV!

„Ergänzungsgesetz zum Regulativ“  
(Gesetz über Fabrikinspektoren) 

Das Regulativ von 1839 brachte nicht den gewünschten Erfolg. Die Fabrik-

besitzer setzten die Maßnahmen zum Schutz der Kinder und Jugendlichen 

meist nicht um. Beamte und Bürgermeister waren von den Fabrikanten, 

zumeist politisch abhängig.

Die Kontrollen durch die örtlichen Polizei- und Schulbehörden wurden  

daher oft nicht ernst genommen.

Diesem Umstand sollte mit dem „Ergänzungsgesetz zum Regulativ“ von 

1854 entgegengewirkt werden. Hier wurde erstmals geregelt, dass Fabrik-

inspektoren die Kontrollen in den Fabriken durchführen sollen. Im Ergän-

zungsgesetz wurden die Bestimmungen zur Beschäftigung von Kindern 

verschärft:

    •  ab 1. Juli 1853 nur noch nach vollendetem zehntem Lebensjahr (vorher 

nicht vor zurückgelegtem neuntem Jahr)

    • ab 1. Juli 1854 nach vollendetem elftem Lebensjahr und

    • ab 1. Juli 1855 nach vollendetem zwölftem Lebensjahr 

Preußische Gewerbeordnung von 1845

Erste arbeitsschutzrechtliche und sicherheitstechnische 

Vorschriften finden sich in der Preußischen Gewerbeord-

nung von 1845.

Sie regelt ausführlich den Bau, das Aufstellen und den Be-

trieb von Dampfkesseln sowie deren Überwachung. Die 

Vorgaben erinnern an die heutige Betriebssicherheitsver-

ordnung. Abhängig von der Größe eines Dampfkessels 

wird der Standort eingeschränkt. Weiterhin ist geregelt, 

über wie viele Sicherheitsventile ein Dampfkessel verfü-

gen muss und dass er mit einem Manometer zur Druck-

überwachung auszustatten ist. Der Kessel muss mit Anga-

ben zum Hersteller und Baujahr, gekennzeichnet sein.

Es handelt sich also bereits um sicherheitstechnische  

Anforderungen an eine überwachungsbedürftige  

Anlage, wie wir sie heute in der Maschinenrichtlinie  

und in der Betriebssicherheitsverordnung auch  

geregelt finden.

Regulativ über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter 

Mit der Industrialisierung arbeiteten zunehmend Kinder als billige 

Arbeitskräfte in den neu entstehenden Fabriken. Das führte viel-

fach zur Verletzung der Schulpflicht sowie zu Entwicklungsstörun-

gen. Wachsende Unfallzahlen belasteten die Familien. Die preußi-

schen Behörden sahen die Wehrfähigkeit und Alphabetisierung der 

Jugendlichen bedroht. Dies führte schließlich zum ersten Arbeits-

schutzgesetz in Kontinentaleuropa. Konkret wurden die Arbeits-

zeit für Jugendliche unter 16 Jahren auf 10 Stunden begrenzt und 

Feiertags- sowie Sonntagsarbeit verboten. Kinderarbeit für unter 

9-Jährige wurde für die Schwerindustrie untersagt und Schulbil-

dung als Voraussetzung vorgeschrieben. Den örtlichen Behörden 

oblag dabei die Kontrolle.

 

Unter schwebenden Lasten lauert der Tod

Die Industrialisierung revolutionierte die Arbeit: Maschinen gaben nun den Takt vor, 

künstliches Licht ermöglichte Schichtarbeit und die Uhr diktierte den Tagesablauf. In den 

zahlreichen Fabriken, Hütten und Gruben stießen die Industriearbeiter auf katastrophale 

Arbeitsbedingungen: Maschinen waren kaum gesichert, die Arbeit übermäßig lang und 

schwer. Unfälle und arbeitsbedingte Schädigungen nahmen massenhaft zu.  

Eine erste Maßnahme des Staates zur Bekämpfung der Missstände betraf die Kinder-

arbeit, die zuvor nicht geregelt war. 1839 erließ Preußen das erste Arbeitsschutzgesetz 

in Deutschland. Damit setzte eine lange Entwicklung von Maßnahmen ein, die unsere 

Arbeitswelt bis heute prägt: Gefahren durch Arbeit sollen identifiziert und beseitigt wer-

den. Gleichwohl stand dies oft im Widerspruch zum unternehmerischen Gewinnstreben. 

Neben den Schutzvorschriften entstanden daher als Reaktion darauf Kontroll- und Prä-

ventionsmaßnahmen, die durch Gewerbeaufsicht und Berufsgenossenschaften durchge-

führt wurden.

In der Ausstellung werden wesentliche Wegmarken des  

Arbeitsschutzes nachgezeichnet. Der Zeitstrahl greift wichtige 

Gesetze und Ereignisse auf und ordnet sie in den Zeitkontext 

ein. Sie verdeutlichen den permanenten Handlungsbedarf – 

bis heute!

„Diese Kinder verkrüppeln an Seele und Leib;  
dieses Tal ist nicht eine Stätte des Glücks, sondern 
eine Wohnung des menschlichen Elends und des 
irdischen Jammers.“ 

Zitat vom Reformpädagogen Adolph Diesterweg (1828). 

Eindrücke aus Wuppertal-Elberfeld, einem Zentrum der 

preußischen Textilindustrie.

„Unter schwebenden Lasten lauert der Tod!“ 
Kontinuität und Wandel – die Geschichte des 
Arbeitsschutzes auf Plakaten

Gezeigt werden im Rahmen der Ausstellung auch Plakate, die auf  

Gefahren in Betrieben hinweisen. Neben ihrem ästhetischen Reiz  

verdeutlichen sie uns ganz unterschiedliche Bedrohungspotenziale der 

Arbeit. Dabei werden immer wieder neue Probleme identifiziert,  

andere hingegen bleiben über Jahrzehnte präsent: Arbeitsschutz ist  

ein Dauerthema – auch in Zukunft!

Die Ausstellung wird um Themenbereiche ergänzt, die heute von  

großer Aktualität sind und die Herausforderungen des Arbeitsschutzes  

veranschaulichen.

    • Arbeitsschutz und Fleischindustrie – zwei, die einander nicht finden 

    •  Arbeiterinnenschutz in der wilhelminischen Kaiserzeit und die Rolle 

der Frauen in der Gewerbeaufsicht 

    • Gender und Arbeitsschutz: Typisch Mann? Typisch Frau? 

    • Franz Kafka: Zwischen Literatur und Unfallversicherung

Die Ausstellung ist ein Projekt der Arbeitskammer des Saarlandes  

(Referat Betriebliche Sicherheit- und Gesundheitsschutz und Dokumen-

tationszentrum). Die gezeigten Plakate und Dokumente stammen aus 

den Beständen des Dokumentationszentrums der Arbeitskammer und 

dem Saarländischen Landesarchiv.
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Beschäftigungslisten der Röchling’schen Eisen- 

und Stahlwerke, 1946, Auszug, Ostarbeiter Blatt 33, 

Archiv der Saarstahl AG 

Bei der Auflistung der „Ostarbeiter“ kam es oft zu 

erheblichen Problemen: Namen wurden falsch verstanden 

und deshalb auch fehlerhaft aufgeschrieben. Die Herkunft 

der Menschen konnte wegen der oft komplizierten und 

schwer verständlichen Dorf- und Städtenamen meistens 

nicht erfasst werden. Die Spalten blieben leer.

Listes d'employés de Röchling'sche Eisen-  

und Stahlwerke, 1946, extrait, Ostarbeiter fiche 33, 

archives de la Saarstahl AG   

L'enregistrement des « travailleurs de l'Est » a été la 

source de nombreux problèmes. Leurs noms étaient  

mal compris et donc mal orthographiés. L'origine de ces 

ouvriers ne pouvait généralement pas être enregistrée 

car les noms de villages et de villes étaient souvent 

compliqués et difficiles à comprendre. Ces colonnes sont 

restées vides.

Röchling Iron- and Steelworks employee lists,  

1946, excerpt, Eastern Workers page 33,  

Saarstahl AG archives 

Considerable problems arose when listing “eastern 

workers”. Names were often misheard and spelled 

wrongly. Furthermore, these workers often came from 

towns and villages with complicated names that  

were incomprehensible to Germans. For that reason,  

the columns providing details on these workers’ places  

of origin were left blank.

Aus dem Archiv der Saarstahl AG
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